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1 Einleitung

Die Meeresschutzgebiete in der deutschen Nordsee decken mit 
einer Größe von ca. 18.024 km² ca. 84 % der Küstengebiete der 
angrenzenden Bundesländer und ca. 28 % der ausschließlichen 
Wirtschaftszone (AWZ) ab und sind damit ein weltweit beachte-
tes Instrumentarium für den Schutz eines Meeresgebiets (Krause 
et al. 2022, in dieser Ausgabe, S. 2 ff.). Die Wattenmeernational-
parks tragen seit den 1980er-Jahren entscheidend zum Schutz der 
biologischen Vielfalt an den Küsten bei. In diesem Beitrag soll der 
derzeit vorhandene seewärtige Schutzbeitrag der großflächigen 
Nordseeschutzgebiete vom Eu- bis zum Sublitoral von den bei 
den zuständigen Behörden für das Management verantwortlichen 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern beschrieben und vor 
dem Hintergrund der relevanten Meeresnutzungen kritisch ana-
lysiert werden.

2 Mindestansprüche an das Management

Die Naturschutzgebietsverordnungen der AWZ-Meeresschutzgebiete 
(Krause et al. 2022, in dieser Ausgabe, S. 2 ff.) benennen als Schutzgüter 
im Wesentlichen die Arten und Lebensräume der Anhänge der eu-
ropäischen Fauna-Flora-Habitat(FFH)- und der Vogelschutzrichtlinie 
(VRL), u. a. Schweinswale (Phocoena phocoena), Sterntaucher (Gavia 
stellata) und Riffe. Das Mindestziel, für alle Schutzgüter den günstigen 
Erhaltungszustand zu erreichen, kann außer durch Reduzierung von 
Belastungen auch über aktive Restaurationsmaßnahmen, wie die 
Wiederherstellung geschädigter Riffe oder die Wiederansiedlung von 
Arten, erfolgen. Welche Soll-Zustände für die einzelnen Schutzgüter 
anzustreben sind, ist in den Schutzzwecken der Schutzgebietsverord-
nungen verankert. Die notwendigen Maßnahmen zur Erreichung der 
Schutzzwecke sind in schutzgebietsspezifischen Managementplänen 
festgelegt (z. B. BfN 2020), die alle sechs Jahre fortgeschrieben werden.

Kritische Betrachtung des aktuellen Managements  
der Meeresschutzgebiete in der deutschen Nordsee – 

Stand und Herausforderungen für die Zukunft

Critical review of the current management of marine protected areas  
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Zusammenfassung

Mit ihrer Biodiversitätsstrategie wollen die Mitgliedstaaten der Europäischen Union dem weltweiten Artenschwund durch ein wirkungsvolles 
Schutzgebietsnetzwerk auch im Meer entgegentreten. Die Meeresschutzgebiete in der deutschen Nordsee erfüllen bereits eine der Zielvorgaben, 
nämlich 30 % der Meeresgebiete zu schützen. In den Meeresschutzgebieten finden allerdings vielfältige Nutzungen statt, deren Management 
unterschiedliche Stände erreicht hat. Die vom Tourismus ausgehenden Belastungen wurden durch Regelungen und Vereinbarungen bereits 
reduziert. Handlungsbedarf besteht insbesondere, um die von der Fischerei und Schifffahrt ausgehenden Belastungen zu reduzieren. Der 
 Klimawandel, eingetragener Müll und v. a. die Eutrophierung wirken von außen in die Meeresschutzgebiete hinein und können durch sie höchstens 
lokal gepuffert werden. Noch sind die Schutzgebiete insgesamt nicht in einem guten Zustand. Basierend auf den Erfahrungen der langjährigen 
Kooperation der Wattenmeernationalparks sollte zur Erreichung der gesamteuropäischen Meeresnaturschutzziele die Zusammenarbeit aller 
Schutzgebietsverwaltungen in der Nordsee intensiviert werden.
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Abstract

With their biodiversity strategy, the member states of the EU have committed to address the worldwide loss of species by establishing an  effective 
network of nature conservation areas also at sea. The Marine Protected Areas (MPAs) in the North Sea already reach the target of protecting 
30 % of the sea area. Nevertheless, a wide range of variously managed human activities still affects these areas. Pressures from tourism are 
already being substantially reduced by existing regulations and agreements. Action is required particularly to reduce pressures of fisheries and 
shipping. Climate change, litter and eutrophication are affecting the MPAs on a regional scale and can at best be buffered locally by the protected 
areas. Yet, the MPAs have not reached a good conservation status overall. Experience gained from cooperation among the Wadden Sea national 
parks can help as a blueprint to intensify collaboration between conservation area administrations across the North Sea, and thereby to attain 
European marine nature conservation goals.

Nature conservation sites in the North Sea – Management of Marine Protected Areas (MPAs) – Sustainable use of the sea – Habitats Directive 
(HD) goals – Biodiversity strategy

Manuskripteinreichung: 30.4.2021, Annahme: 13.10.2021 DOI: 10.19217/NuL2022-01-06

Aufsatz  •  Original manuscript

©
 2

02
2 

W
. K

oh
lh

am
m

er
, S

tu
ttg

ar
t



38  — 97. Jahrgang (2022) — Ausgabe 1

Management der Meeresschutzgebiete in der deutschen Nordsee

Ähnlich verhält es sich mit den Meeresschutzgebieten im Küs-
tenmeer außerhalb der Nationalparks. Schutzgegenstand und 
Schutzzweck sind, soweit es sich um Naturschutzgebiete (NSG) 
handelt, in den Schutzgebietsverordnungen festgelegt und in den 
Managementplänen verankert. Mit einem Fokus auf den Arten und 
Lebensräumen der Anhänge der FFH- und Vogelschutz-Richtlinie 
sind Schutzzwecke und Management in wesentlichen Teilen auf 
die Erhaltung und Wiederherstellung des günstigen Erhaltungs-
zustands ausgelegt.

Die Wattenmeernationalparks verfolgen als Teil des Weltnatur-
erbes „Wattenmeer“ der Organisation der Vereinten Nationen für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) das Ziel, die groß-
räumige natürliche Dynamik des Ökosystems so weit wie möglich 
zuzulassen. Ergänzend hierzu wird für gemäß FFH-Richtlinie und 
VRL geschützte Arten und Habitate in Einzelfällen ein spezifisches 
Management auf geringen Flächenanteilen durchgeführt.

Schutzmaßnahmen folgen den gesetzlichen Grundlagen (u. a. 
den Nationalparkgesetzen) und dem niederländisch-deutsch-däni-
schen Wattenmeerplan (CWSS 2010), der als in sich konsistenter, 
grenzüberschreitender Managementplan für das gesamte Öko-
system insbesondere aus internationaler Perspektive ein beispiel-
hafter Erfolg ist. Der Wattenmeerplan wird anlässlich der nächs-
ten Trilateralen Wattenmeerkonferenz Ende 2022 um einen single 
 integrated management plan für das UNESCO-Weltnaturerbe er-
gänzt. Bereits verabschiedete Einzelstrategien etwa zum nachhalti-
gen Tourismus oder zur Bildung gelten weiterhin. Für die einzelnen 
Nationalparks ergänzen weitere Teilflächen- oder sektorale Plan-
werke, freiwillige Vereinbarungen und Verträge das Management, 
u. a. einzelner Nutzungen, vor Ort. Die Fülle an beteiligten Ak-
teuren und Unterlagen stellt eine besondere Herausforderung dar.

3 Vorgehen zur Einordnung des Managements

In allen europäischen Schutzgebieten sollen die Erhaltungsziele 
wenn nötig durch ein adäquates Management erreicht werden  
(EU-KOM 2019). Im marinen Bereich kann dies meist nur durch 
eine Reduzierung der Belastungen durch menschliche Nutzungen 
erfolgen (BfN 2017b). Das aktuelle Management wird daher ent-
lang der relevanten, schon von Junge et al. (2022, in dieser Ausgabe, 
S. 28 ff.) beschriebenen Nutzungen beurteilt und beispielhaft an-
hand positiver und negativer Erfahrungen im Management mittels 
der folgenden Fragen analysiert:

• Gibt es für die jeweilige Nutzung (in Gebieten mit relevanter Belas-
tung) Maßnahmen, die die Hauptbelastungsfaktoren adressieren?

• Inwieweit werden Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen 
umgesetzt?

• Wie wirkungsvoll adressieren die Maßnahmen die Nutzungen?
• Beurteilung und Ableitung der sich daraus ergebenden nutzungs-

bezogenen Handlungserfordernisse erfolgen differenziert nach 
AWZ und Küstenmeer (hier beschränkt auf die Nationalparks).

4 Management der auf die Meeresschutzgebiete 
 wirkenden Nutzungen

Das Management verschiedener Nutzungen wird durch unter-
schiedliche zu Grunde liegende rechtliche Bedingungen bestimmt. 
Einige Nutzungen werden auf Grund grundsätzlicher Gefährdungs-
einschätzungen verboten, zulassungspflichtige Nutzungen unterlie-
gen in der Regel Verträglichkeitsprüfungen gemäß europäischem 
Recht (FFH-Richtlinie). Die Schifffahrt im Meer kann nur interna-
tional reguliert werden, allerdings können im Küstenmeer durch 
die Befahrensverordnung des Bundes Regelungen getroffen werden 
(s. Abschnitt 4.1). Die Fischerei unterliegt den durch die Gemein-
same Fischereipolitik der Europäischen Union (GFP) festgelegten 
Regeln und kann nur bis zu 3 Seemeilen seewärts der  Basislinie vom 

jeweiligen Küstenstaat verbindlich für andere Staaten der Europäi-
schen Union (EU) geregelt werden (s. Abschnitt 4.2).

Die Ergebnisse der Analysen werden in Tab. 1, S. 40 f. zusammen-
gefasst. Dabei werden die bestehenden einzelnen Management-
maßnahmen mit den vorhandenen Aktivitäten (Junge et al. 2022, 
in dieser Ausgabe, S. 28 ff.) und deren Auswirkungen sowie mit 
dem aktuellen Zustand (Knefelkamp et al. 2022, in dieser Ausgabe, 
S. 18 ff.) in Bezug gesetzt. Handlungen werden in Tab. 1, S. 40 f., als 
„erforderlich“ („+“) eingeschätzt, wenn die aus Nutzungen entste-
henden Belastungen relevante Auswirkungen auf die Schutzziele 
haben, aber durch das im folgenden Abschnitt beschriebene beste-
hende Management nicht oder nur unzureichend adressiert wer-
den. Liegen trotz besonders relevanter Auswirkungen keine oder 
deutlich unzureichende Maßnahmen vor, werden Handlungen als 
„prioritär erforderlich“ („++“) eingeschätzt. Dabei werden soziale, 
politische und sozioökonomische Faktoren, die die Umsetzung der 
Maßnahmen erschweren, nicht detailliert betrachtet.

4.1 Schifffahrt und Wassersportgeräte

Die Schifffahrt führt in allen Meeresschutzgebieten mit Ausnahme 
der Doggerbank, wo die Verkehrsdichte vergleichsweise gering ist, 
zu relevanten Belastungen durch visuelle und akustische Störun-
gen (Unterwasserlärm), Kollisionen (v. a. mit Großwalen) sowie 
Schadstoffeinträge. In den Wattenmeernationalparks gilt dies auch 
für den Wassersport. Während die Schifffahrt im Küstenmeer bis 
3 Seemeilen seewärts der Basislinie national geregelt werden kann, 
sind im übrigen Bereich Einschränkungen nur im Rahmen der Vor-
gaben des Seerechtsübereinkommens möglich und bedürfen in der 
Regel eines Antrags an die International Maritime Organization der 
Vereinten Nationen (IMO) (Flatter 2022, in dieser Ausgabe, S. 14 ff.).

Große Teile der Wattenmeernationalparks wurden von der IMO 
zur Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) erklärt. Dies stellt ei-
ne wichtige Voraussetzung für Schutzmaßnahmen im Bereich 
des Seeverkehrs dar, denn dieser Status erkennt die Notwendig-
keit eines besonderen Schutzes durch Maßnahmen der IMO an, 
um die Einführung von Schifffahrtsregulierungen zu erleichtern. 
Im Rahmen der Tri lateralen Wattenmeerzusammenarbeit identi-
fizierte Maßnahmen zur Vermeidung von Havarien, Minderung 
von Havariefolgen und Minimierung von Schiffseinträgen (CWSS 
2014) sind jedoch bislang nicht rechtlich verbindlich umgesetzt 
worden. In Teilen der Wattenmeernationalparks gelten seit 1992 
Befahrensregelungen. Die durch seewärtige Erweiterungen neu 
hinzugekommenen Teilflächen sind hierdurch jedoch noch nicht 
abgedeckt. Zu den  Regelungen zählen räumlich-zeitlich differen-
zierte Befahrensregelungen (einschließlich Verboten) auf besonders 
sensiblen Teilflächen sowie Geschwindigkeitsbeschränkungen. Die 
Regelungen gelten mit Ausnahmen für Schifffahrt und Wassersport 
gleichermaßen. Neben der verbindlichen Festlegung dieser Schutz-
maßnahmen ist eine Anpassung der nationalen Befahrensverord-
nung („Verordnung über das Befahren der Bundeswasserstraßen in 
Nationalparken im Bereich der Nordsee“, NPNordSBefV) dringend 
erforderlich und in Bearbeitung.

In den AWZ-Schutzgebieten sehen die Managementpläne zu-
nächst nur vor, die Auswirkungen der Schifffahrt zu erforschen 
und ggf. konkrete Maßnahmen zur Reduzierung von Störungen zu 
entwickeln und zu prüfen. Die ggf. notwendigen Maßnahmen müs-
sen für eine verbindliche Festlegung bei der IMO beantragt werden. 
Die AWZ-NSG haben nicht den Status einer PSSA. Weiterhin ist die 
Entwicklung naturschutzfachlicher Kriterien und Anforderungen 
für eine schutzgebietsbezogene Überprüfung der Notfallvorsorge 
vorgesehen. Für Verkehre zu Offshore-Windparks (OWP), die die 
Schutzgebiete queren, wären Auflagen im Rahmen von Zulassungs-
verfahren möglich, wie sie u. a. aktuell für den Windpark Butendiek 
vorgeschlagen sind. Übergeordnete Konzepte, z. B. für eine Bün-
delung und Lenkung oder für Geschwindigkeitsbeschränkungen, 
existieren bislang nicht.

©
 2

02
2 

W
. K

oh
lh

am
m

er
, S

tu
ttg

ar
t



 — 97. Jahrgang (2022) — Ausgabe 1 39

Management der Meeresschutzgebiete in der deutschen Nordsee Management der Meeresschutzgebiete in der deutschen Nordsee

4.2 Fischerei und Aquakultur

Die GFP der EU setzt den Rahmen für Fischereiregelungen in allen 
EU-Gewässern und so auch in der deutschen Nordsee. Als wichtigen 
Bestandteil regelt sie die Zugangsrechte, d. h., welche Mitgliedstaa-
ten in welchen Gewässern welche Arten fangen dürfen. Trotz die-
ser weitreichenden Vorgaben bestehen auf Ebene des Bundes und 
der Länder Regelungsmöglichkeiten bis zur  200-Seemeilen-Zone, 
die allerdings mit den anderen betroffenen Mitgliedstaaten abge-
stimmt werden müssen. Innerhalb der 3-Seemeilen-Zone können 
die Anrainerstaaten – in Deutschland die Küstenbundesländer – in 
eigener Zuständigkeit Regelungen treffen. Diese Vorgaben werden 
in den Küstenfischereiverordnungen, den Landesfischereigesetzen, 
den Nationalparkgesetzen und dem trilateralen Wattenmeerplan 
umgesetzt.

Die gewerbsmäßige Fischerei und Aquakultur in den Natio-
nalparks konzentriert sich hauptsächlich auf Garnelen und Mies-
muscheln sowie auf eine Austernkultur in Schleswig-Holstein. Die 
deutsche Garnelenfischerei ist bis Ende 2021 allerdings von einem 
Anlandungsgebot für quotierte Fischarten nach EU-Recht ausge-
nommen. Weiterhin existiert in geringem Umfang Freizeitfischerei 
wie Angeln und Reusenfischerei. Im Hamburger Nationalpark gilt, 
bis auf drei enge Fahrwasser, ein Fischereiverbot. Im Schleswig-Hol-
steinischen Nationalpark ist eine Fläche von 3 % Nullnutzungszo-
ne, eine weitere Teilfläche wird temporär auf Basis einer freiwilligen 
Vereinbarung zum Schutz mausernder Brandgänse geschlossen.

In Niedersachsen sind 27 % der Fläche für die Miesmuschel-
fischerei einschließlich der Saatmuschelgewinnung gesetzlich 
und weitere Standorte durch einen gesetzlich geregelten Manage-
mentplan gesperrt. Die Miesmuschelfischerei ist in Niedersachsen 
und Schleswig-Holstein vom Marine Stewardship Council (MSC) 
zertifiziert (Collinson et al. 2016). Ein im Rahmen eines öffent-
lich-rechtlichen Vertrags verabschiedetes Muschelfischereipro-
gramm beschränkt die Miesmuschelwirtschaft und Saatmuschel-
gewinnung im Schleswig-Holsteinischen Nationalpark auf 13 % der 
Nationalparkfläche. Die Garnelenfischerei wurde im trilateralen 
Wattenmeer und im Küstenmeer nach MSC zertifiziert und unter-
liegt dessen Auflagen (Addison et al. 2019). Im Jahr 2017 wurden 
ca. 90 % der Anlandung von MSC-zertifizierten Fischereifahrzeugen 
erbracht. Zusätzliche Anstrengungen sind zum Schutz von Arten 
und Lebensräumen erforderlich und werden aktuell im Dialog 
mit Fischerinnen und Fischern sowie Naturschutzverbänden an-
gestrebt. Dazu werden die Belastungen des Meeresbodens durch die 
flächenhafte Garnelenfischerei im aktuell noch laufenden Projekt 
„CRANIMPACT“ (TI 2021) untersucht. Vor Sylt werden Austern im 
sog. Poches-Verfahren gezüchtet. Die Fläche ist auf 30 ha begrenzt. 
Nach Nationalparkgesetz Schleswig-Holstein ist es die einzige 
zugelassene Austernaquakultur in der Wasserwechsel zone. Neue 
Zuchtverfahren für Austern werden derzeit erprobt.

Die Freizeitfischerei (Angeln, Sammeln von Muscheln) kann im 
Gegensatz zur kommerziellen Fischerei national geregelt werden. In 
Niedersachsen ist sie nur außerhalb der Kernbereiche (Ruhezonen) 
für den privaten Verzehr, nicht aber für eine gewerbliche Nutzung 
erlaubt. Ein systematisches Monitoring der Auswirkungen auf die 
Bestände existiert nicht. Im Schleswig-Holsteinischen  Nationalpark 
regelt zusätzlich eine Allgemeinverfügung die händische Entnahme 
von Austern und Miesmuscheln.

In den AWZ-Schutzgebieten kann die Berufsfischerei gemäß der 
GFP der EU durch einen gemeinsamen Antrag der Mitgliedstaaten 
mit Fischereiinteresse geregelt werden. Die seit 2006 erarbeiteten 
ersten Vorschläge für die Regelung der mobilen grundberührenden 
Fischerei und Stellnetzfischerei wurden 2019 von der Europäischen 
Kommission als fachlich unzureichend zurückgewiesen. 2021 wur-
den erweiterte Schutzmaßnahmen bei der Europäischen Kommissi-
on eingereicht, allerdings lag zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 
noch keine öffentliche Reaktion der EU KOM vor. Da die Freizeit-
fischerei auch in der AWZ national geregelt werden kann, sehen die 
Schutzgebietsverordnungen für die NSG „Borkum Riffgrund“ und 

„Sylter Außenriff – Östliche Deutsche Bucht“ ganzjährige bzw. im 
Vogelschutzgebiet auch saisonale Ausschlussgebiete für die Freizeit-
fischerei vor. Die Aquakultur ist in allen NSG in der AWZ verboten.

4.3 Flugverkehr (Offshore-Windpark-Verkehr, 
 Rettungsübungen, Tourismus, militärische Übungen)

Beim Flugverkehr (v. a. Hubschrauber) bestehen derzeit keine 
schutzgebietsspezifischen Regeln zu Flugkorridoren und -höhen. 
Dieser Luftverkehr nimmt derzeit kontinuierlich zu. Regelungen 
sind deshalb dringend erforderlich, um Störungen zu minimieren. 
Über weiten Gebieten der Nationalparks sind militärische Tiefflüge 
durch die Einrichtung einer coastal area mit Mindestflughöhen 
reguliert.

4.4 Tourismus

Der Tourismus in den Nationalparks ist im Einklang mit den Na-
tionalparkgesetzen auch nach der Strategie für einen nachhaltigen 
Tourismus im Weltnaturerbe „Wattenmeer“ ausgerichtet. Gesetzli-
che Zonierungs- und Betretens-/Befahrensregelungen sollen Aus-
wirkungen eindämmen, erfordern jedoch an von Meeressäugern 
und Vögeln genutzten Küstenbereichen eine intensive Gebiets-
betreuung mit Beschilderung und temporären Schutzmaßnahmen. 
Für Wattwanderungen haben sich eine in fast allen Gebieten gel-
tende Prüfungspflicht mit u. a. naturschutzrechtlichen und natur-
kundlichen Inhalten, ggf. zusätzliche Routenvorgaben sowie eine 
Zertifizierung der Anbietenden bewährt. Bildung, Information, 
Naturerlebnisangebote und Besucherlenkung sind zentral für den 
Erfolg der Schutzmaßnahmen (Kasten 1, S. 41).

4.5 Kampfmittelaltlasten und militärische Übungen

Mit dem Ausbau der Offshore-Windenergie werden zunehmend 
Beräumungen der betroffenen Flächen von Kampfmittelaltlasten 
erforderlich, die z. T. durch Sprengungen mit großen Reichweiten 
der Druck- und Schallwellen starke Auswirkungen auf die Schutz-
gebiete haben können (BfN 2017a). Grundsätzlich müssen bei der 
Planung und Beräumung die zuständigen Naturschutzbehörden 
beteiligt werden (§ 3 Abs. 5 Bundesnaturschutzgesetz, BNatSchG); 
Vorgaben zum Vorgehen bestehen derzeit nur sektoral, ein zwi-
schen Bund und Ländern abgestimmter Leitfaden soll kurzfristig 
erarbeitet werden. In Schutzgebieten sind unvermeidbare Spren-
gungen  – wenn die Gefahrenlage ein unverzügliches Handeln 
erfordert – nur unter Einsatz geeigneter Minderungsmaßnahmen 
zulässig (Deutscher Bundestag 2018, § 44 Abs. 5 Nr. 1 BNatSchG). 
Eine systematische, nicht vorhabenbedingte Beräumung, u. a. zur 
Vermeidung korrosionsbedingter Freisetzung ökotoxischer Verbin-
dungen (Strehse, Maser 2020), ist bisher weder inner- noch außer-
halb der Meeresschutzgebiete etabliert.

Nach internationalem Recht erlaubte militärische Übungen, ins-
besondere im NSG „Sylter Außenriff – Östliche Deutsche Bucht“, wer-
den durch Kommunikation adressiert. So sind besonders schädliche 
Übungssprengungen durch Erlass des  Verteidigungsministeriums  
derzeit (2020/2021) ausgesetzt. Ein naturschutzverträglicheres Vor-
gehen muss auf Rechtsgrundlage des nationalen Arten- und Ge-
bietsschutzrechts festgelegt werden. Munitionserprobung findet 
lediglich in geringem Umfang statt.

4.6 Zulassungspflichtige Vorhaben

Viele Tätigkeiten unterliegen einer Zulassungs- oder Genehmi-
gungspflicht, in deren Rahmen in der Regel auch Auswirkungen auf 
die Meeresumwelt bewertet werden müssen. Eines der  wirksamsten 
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Instrumente für den Gebietsschutz ist die FFH-Verträglichkeitsprü-
fung (Flatter 2022, in dieser Ausgabe, S. 14 ff.). Sind Vermeidung 
und Minderung von Beeinträchtigungen nicht möglich oder zu-
mutbar, müssen Beeinträchtigungen durch wirksame Maßnahmen 
an anderer Stelle kompensiert werden. Trotz der vorgeschriebenen 
kumulativen Betrachtung stehen oft die einzelnen Vorhaben im 
Fokus der Genehmigungsbehörden, zumal es für die Berücksichti-
gung existierender Vorbelastungen keine festen Standards gibt. Die 
Naturschutzinteressen der Schutzgebiete werden daher häufig auf 
das europarechtlich unbedingt notwendige Maß hinter den wirt-
schaftlichen Erwägungen reduziert.

Der Ausbau von OWP als ein Standbein der Energiewende fin-
det v. a. in der AWZ statt und erfolgte bisher bis auf eine Ausnahme 
außerhalb der Schutzgebiete (Abb. 1, S. 42). Ein weiterer Ausbau 
in den Meeresschutzgebieten war bislang noch durch die Raum-
planung ausgeschlossen. Allerdings sieht die aktuelle Überarbeitung  
des Raumordnungsplans eine Überprüfung der Vereinbarkeit 
von OWP mit den Zielen des NSG „Doggerbank“ in der AWZ 
vor (BSH 2021). In den Wattenmeernationalparks ist der Bau von 
Windenergieanlagen durch die Nationalparkgesetze ausdrücklich 
(Schleswig-Holstein, Hamburg) bzw. faktisch (Niedersachsen) ver-
boten. Grundsätzliche Leitlinien für die Genehmigungspraxis, wie 
das Standarduntersuchungskonzept (BSH 2013), das Schallschutz-
konzept (BMU 2013) und die Festlegung eines Seetaucher-Haupt-
konzentrationsgebiets (BMU 2009), haben die Belastungen bei Bau Ta
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Kasten 1: Bewusstseinsbildung für Ziele des Meeresnatur-
schutzes.

Box 1: Raising awareness of marine nature conservation goals.

Die Informations- und Bildungsarbeit in den Informationszentren 
durch Beschilderung, digitale Medien, Presseartikel und Veranstal-
tungen vermittelt Schutzinhalte, Ziele, Maßnahmen und Entwick-
lungen und macht einen wesentlichen Teil des Meeresschutzes in 
den Nationalparks aus. Ein breites Angebot – von Nationalpark- 
bzw. Biosphärenschulen und dem Junior-Ranger-Programm für 
Kinder über das Nationalparkpartnerprogramm für touristische 
Anbieter und Kurse (z. B. zu Fischereifragen für Gästeführerinnen 
und -führer, Strandreinigungen und Strandmüllboxen) bis hin 
zu einem geplanten Partnerschaftszentrum zur Einbindung von 
Stake holdern – ist ausgerichtet auf einen nachhaltigen Tourismus, 
ergänzt durch Cross-over-Ansätze zu anderen kulturellen, sozia-
len und regionalen Angeboten. Wirkungsvoll vor Ort unterstützt 
wird diese Informations- und Bildungsarbeit durch die personelle 
Betreuung der hauptamtlichen (Rangerinnen und Ranger) und 
ehrenamtlichen (Naturschutzverbände) Schutzgebietsbetreuerin-
nen und -betreuer (Abb. K1) sowie durch die Vermittlungstätigkeit 
zertifizierter National park-, Watt- und Gästeführerinnen und -führer.

Abb. K1: Fortbildung ehrenamtlicher Helfer durch die „Seehundjäger“. 
(Foto: Armin Jess)

Fig. K1: Training national park volunteers by “seal hunters”.
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und Betrieb deutlich verringert. Trotzdem führt der Ausbau v. a. der 
OWP in und um das NSG „Sylter Außenriff – Östliche Deutsche 
Bucht“ zu einer erheblichen Beeinträchtigung von Seevögeln und 
Meeressäugern (u. a. Garthe et al. 2018; Nachtsheim et al. 2021).

Die kumulativen Auswirkungen des OWP-Ausbaus (z. B. durch 
Unterwasserschall, Biotopveränderung) sind derzeit nicht vollstän-
dig verstanden und werden deshalb im Rahmen von Monitoring-
programmen und Forschungsprojekten erfasst und bewertet. Ge-
gebenenfalls notwendige Auflagen bei Bau und Betrieb müssen 
entsprechend weiterentwickelt werden. Die bisherige Genehmi-
gungspraxis führte aus Gründen der Sicherheit des Seeverkehrs 
im Bereich der OWP-Anlagen auch zu positiven Effekten auf die 
Meeresumwelt, z. B. durch die Schaffung faktisch fischereifreier 
 Bereiche innerhalb der OWP-Flächen. Diese Effekte müssen lang-
fristig untersucht, abgewogen und ggf. gesichert werden.

Kabel und Rohrleitungen queren zunehmend auch Schutz-
gebiete in der AWZ (v. a. das NSG „Borkum Riffgrund“) und im 
Küstenmeer (v. a. die Nationalparks). Gründe sind der Ausbau der 
Offshore-Windenergie, ein vermehrter internationaler Austausch 
von Strom und Gas sowie wachsende Datenübertragungsvolumen. 
Beeinträchtigungen v. a. der benthischen Lebensräume werden 
durch Vermeidungsmaßnahmen wie die Bündelung der Leitungen, 
eine angepasste Verlegetechnik oder Bauzeitenfenster reduziert. 
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen durch Erwärmung werden 
durch Genehmigungsauflagen (v. a. eine ausreichende Verlegungs-
tiefe) reduziert.

Die Ölförderung durch die Bohr- und Förderinsel Mittelpla-
te A im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer genießt 
Bestandsschutz; die Genehmigung zur Ölförderung endet 2041, 
 andere Erkundungs- und Förderstellen sind gemäß Nationalpark-
gesetz ausgeschlossen. Auf Grund der Lage im Nationalpark 
ist jegliche Einleitung von Stoffen untersagt. Im Nationalpark 
Nieder sächsisches Wattenmeer gibt es keine Förderstelle und ein 
gesetzlicher Ausschluss neuer Erkundungs- und Förderstellen wird 
angestrebt. Bei der Anerkennung des Wattenmeers als UNESCO- 
Weltnaturerbe wurden neben Flächen um die Mittelplate auch 
Standorte prospektiver Explorationsbohrungen als Exklaven aus 
dem Welterbegebiet ausgeschnitten. Für beide Nationalparks wird 
die Aufnahme der entsprechenden Exklaven in das Welterbegebiet 
angestrebt. Im NSG „Doggerbank“ ist eine genehmigte Gasplatt-
form bis mindestens 2028 in Betrieb.

Der Sand- und Kiesabbau ist im schleswig-holsteinischen Watten - 
meer mit der Sandentnahmestelle Westerland III vor Sylt für den 
Küstenschutz und darüber hinaus in geringfügiger Menge für die 
Versorgung der Inseln und Halligen genehmigt. Zur Minimierung 
der räumlichen Beeinträchtigung sowie von Arten und Lebensräu-
men gibt es dazu ein umfangreiches Konzept mit anzuwenden-
den Minimierungsmaßnahmen, die von einem entsprechenden 
Flächenmanagement bis zu spezifischen technischen Maßnahmen 
reichen. Im NSG „Sylter Außenriff – Östliche Deutsche Bucht“ wur-
de eine Konzession im Verlauf eines EU-Beschwerdeverfahrens zu-
rückgezogen, eine zweite außerhalb geschützter Lebensraumtypen 
nach einer Verträglichkeitsprüfung einschließlich der Festlegung 
von Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen genehmigt.

Die Vertiefung und Unterhaltung von Fahrrinnen durch 
Baggerungen und Verbringung der Sedimente ins Meer unterliegt 
für die Bundeswasserstraßen im Küstenmeer nationalen Vorschrif-
ten, die u. a. die Anforderungen des Oslo-Paris-Übereinkommens 
(OSPAR) berücksichtigen. Hier werden u. a. Schadstoffgehalte 
geregelt und zu welchen Zeiten sowie zu welchen Bedingungen 
welche Flächen zur Verbringung genutzt werden dürfen. Unterhal-
tungsbaggerungen bedürfen keiner wasserrechtlichen Zulassung, 
sondern lediglich des Einvernehmens und ggf. des Benehmens der 
zuständigen Landesbehörden. Die Verbringung von Baggergut zur 
Unterhaltung von Außentiefs, Häfen und Hafenzufahrten bedarf 
als Gewässerbenutzung grundsätzlich einer wasserrechtlichen und 
ggf. naturschutzrechtlichen Erlaubnis durch die zuständigen Behör-
den. Das alternative Wasserinjektionsverfahren ohne  Verbringung 

 bedarf hingegen lediglich der Zustimmung der Wasserbehörde, 
hier ist keine naturschutzrechtliche Eingriffsgenehmigung not-
wendig. Eine Übersicht der so bewegten Sedimentmengen im 
Wattenmeer ist nicht vorhanden. Die ökologischen Auswirkungen 
des Verfahrens sollten weiter untersucht werden. Die Gemeinsamen 
Bestimmungen zwischen Bund und Küstenländern zum Umgang 
mit Baggergut in Küsten- und Übergangsgewässern (GÜBAK), um 
negative Auswirkungen auf die Meeresumwelt zu vermeiden bzw. 
zu vermindern, werden derzeit überarbeitet. In den Schutzgebieten 
der AWZ wird einer evtl. Belastung der Schutzgüter durch das Ver-
bot der Einbringung von Baggergut per Schutzgebietsverordnung 
vorgebeugt.

4.7 Weitere Belastungen

Zusätzlich zu den oben beschriebenen sind die Meeresschutzgebie-
te in der Nordsee auch von diffusen oder großskaligen Belastun-
gen betroffen. Deren Quellen liegen nicht in den Schutzgebieten 
selbst, weshalb ein Management auf Gebietsebene zur Reduzierung 
der Belastungen in der Regel nicht geeignet ist. Hierzu bedarf es 
 integraler Maßnahmen der Küstenstaaten im großen Maßstab.

Europäische und internationale Instrumente zur Bekämpfung 
der Eutrophierung sind insbesondere die Nitratrichtlinie, Wasser-
rahmenrichtlinie (WRRL) und Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie 
(MSRL), zudem Anhang VI der International Convention for the 
Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) und das Göte borg-
Protokoll. Die nationale MSRL- und WRRL-Umsetzung formuliert 
Nährstoffreduktionsziele und entsprechende Maßnahmen, Letz-
tere sind derzeit in Revision. Mülleinträgen, insbesondere durch 
 Fischerei, Schifffahrt und über die Küstennutzungen, wird im 
Rahmen der MSRL auf internationaler (OSPAR/EU), nationaler 
und lokaler Ebene z. B. durch ein geändertes Design von Fischer-
netzen, die Regulierung von Einwegartikeln und die Schulung von 
Schiffsbesatzungen entgegengewirkt. Die allgemeine Sensibilisie-
rung für Müll im Meer scheint die Umsetzung von Maßnahmen 
zu erleichtern.

Die Überfischung soll im Rahmen der GFP durch Mehrjahres-
pläne und Fischereiquoten reduziert werden, was auch positive Ef-
fekte auf die Nahrungsverfügbarkeit in den Schutzgebieten haben 
kann. Für eine gute Wirksamkeit wäre eine strikte Ausrichtung der 
Quoten an den „ICES Advices“ des International Council for the 
Exploration of the Sea und am maximalen nachhaltigen Dauer-
ertrag – wie es MSRL (EU-KOM 2017) und GFP vorsehen – erfor-
derlich (Froese et al. 2018). Darüber hinaus können insbesondere 

Abb. 1: Der Offshore-Windpark „Meerwind“ in der ausschließ-
lichen Wirtschaftszone der deutschen Nordsee. (Foto: 
Florian Herzig)

Fig. 1: Meerwind offshore wind farm in the exclusive economic zone of 
the German North Sea.

©
 2

02
2 

W
. K

oh
lh

am
m

er
, S

tu
ttg

ar
t



 — 97. Jahrgang (2022) — Ausgabe 1 43

Management der Meeresschutzgebiete in der deutschen Nordsee Management der Meeresschutzgebiete in der deutschen Nordsee

Fischereischließungsgebiete zum Wiederaufbau der Fischbestände 
beitragen (Greenstreet et al. 2009).

In Hinblick auf gebietsfremde Arten stellt in marinen Syste-
men die Vermeidung einer Einschleppung durch Ballastwasser, 
Schiffsaufwuchs und Aquakultur die wichtigste Maßnahme dar. 
Das für alle Schiffe in deutschen Hoheitsgewässern gültige Ballast-
wasser-Übereinkommen der IMO soll die Ausbreitung eindämmen. 
Hinsichtlich des Schiffsaufwuchses existieren lediglich Empfehlun-
gen, und verbindliche Regelungen sind dringend erforderlich. Die 
Einfuhr von Muschelsaat für die Aquakultur ist in Niedersachsen 
über einen Bewirtschaftungsplan geregelt. In Schleswig-Holstein 
sind Importe von Miesmuschelsaat nicht in den bestehenden Er-
laubnissen enthalten und daher untersagt (Diederichs 2020). Im 
Bereich der trilateralen Wattenmeerkooperation existiert ein ge-
meinsamer Management- und Aktionsplan zu Neobiota (WG-AS, 
Gittenberger 2019).

Bei der Anpassung an den anthropogenen Klimawandel und 
den daraus folgenden Verschiebungen im Artenspektrum und Nah-
rungsnetz (Quante, Colijn 2016) geht es aus Naturschutzperspek-
tive v. a. um Erhaltung und Erhöhung der Resilienz der marinen 
Teilökosysteme. Dies kann gelingen über eine weitere Reduzierung 
bestehender Belastungen sowie die Erhaltung und Förderung der 
natürlichen Dynamik (Day et al. 2019) einschließlich der Sediment-
dynamik im Wattenmeer (MELUR 2015). Einen weiteren Beitrag 
leisten die Wiederherstellung degradierter Lebensräume mit An-
schluss an die natürliche Dynamik und die Schaffung von Ruhe- 
und Rückzugsräumen für Arten.

5 Stand des Managements der Meeresschutzgebiete 
und zukünftige Herausforderungen

5.1 Stand des Managements und bewährte Regelungen

Über 40 % der deutschen Nordsee haben den rechtlichen Status 
eines Meeresschutzgebiets. Meeresschutzgebiete sind somit ein 
zentrales Instrument zur Verbesserung des Zustands der marinen 
biologischen Vielfalt (BMU 2019). Das internationale und europä-
ische Ziel (CBD 2010; EU-KOM 2020), 30 % der Meeresfläche zu 
schützen, hat Deutschland somit in der Nordsee formal erfüllt. Die 
Meeresschutzgebiete wirken derzeit bereits über die dort unmittel-
bar regulierten Aktivitäten, wie in Abschnitt 4, S. 38 ff., dargestellt, 
z. B. durch die Lenkung des Tourismus an der Küste (Abb. 2) oder 
spezifische Regulierungen von Schifffahrt, Baggergutverbringung 
und Aquakultur. Des Weiteren wird schon bei der Planung zu-

lassungspflichtiger Vorhaben untersucht, ob die zu erwartenden 
Auswirkungen auf die Schutzgüter die Schutzziele erheblich be-
einträchtigen könnten. Als Ergebnis der Verträglichkeitsprüfungen 
können Vorhaben auch nicht genehmigt werden und Antragsteller 
können die Vereinbarkeit möglicher Auswirkungen ihrer Vorhaben 
mit den Schutzzielen vorab besser erkennen.

Die Ergebnisse des marinen Monitorings der biologischen Viel-
falt (Knefelkamp et al. 2022, in dieser Ausgabe, S. 18 ff.) zeigen aber, 
dass sich auch in den Schutzgebieten marine Arten wie Schweins-
wale und Lebensräume wie Sabellaria-Riffe (BMU 2018) nicht 
positiv entwickeln bzw. verschwunden bleiben. Es besteht daher 
besonders in den Schutzgebieten weiterhin Handlungsbedarf, um 
die negativen Auswirkungen zunehmender menschlicher Aktivitä-
ten weiter zu senken.

5.2 Zukünftige Verbesserungen

Das Verfehlen des nach den einschlägigen Richtlinien der EU vor-
geschriebenen guten Zustands der zu schützenden marinen Arten 
und Lebensräume auch in den Schutzgebieten liegt u. a. an feh-
lenden Rückzugs- und Ruheräumen. So findet die Berufsfischerei 
großflächig auch in den Schutzgebieten statt und die Auswirkun-
gen der Schifffahrt (u. a. Unterwasserlärm) werden auch hier kaum 
reguliert (BMU 2018). Rückzugs- und Ruheräume haben potenziell 
mehrfach positive Auswirkungen (Sala et al. 2021) und können da-
her einen wichtigen Beitrag zur Erreichung des guten Zustands 
leisten. Unter anderem deswegen haben sich die Mitgliedstaaten 
darauf verständigt, europaweit mindestens 10 % der Schutzgebiets-
flächen unter einen strengen Schutz zu stellen (EU-KOM 2020). 
Eine Definition der „Strenge“ steht noch aus.

Zur Einrichtung von Rückzugs- und Ruheräumen besteht diffe-
renzierter Handlungsbedarf einschließlich rechtlicher Regulierun-
gen in allen Meeresschutzgebieten (s. Tab. 1, S. 40 f.), insbesondere 
für räumliche Fischereibeschränkungen (inklusive einer besseren 
Lokalisierung der Fischereiaktivitäten von Fischereifahrzeugen zur 
Prävention und Nachverfolgung) sowie schutzgebietsspezifische 
Korridore und Flughöhen für den Schiffs- und Luftverkehr. Zu-
lassungspflichtige Nutzungen bedürfen hingegen der technischen 
Weiterentwicklung, Forschung und Berücksichtigung der Ergebnis-
se in bestehenden Genehmigungsverfahren. Die Entsorgung von 
Kampfmittelaltlasten erfordert verbesserte Räumtechniken und 
militärische Übungen erfordern eine verbesserte Abstimmung.

Gebietsübergreifende Belastungen, wie aus Luft und Wasser 
stammende Verunreinigungen mit Müll, Nähr- und Schadstoffen, 
oder klimatische Veränderungen können in Schutzgebieten zwar 
durch die Regulierung lokaler Einleitungen kleinräumig gemin-
dert, aber nicht grundsätzlich reduziert werden. Grundlegende 
Fortschritte bedürfen flächendeckender Maßnahmen, wie sie im 
Rahmen der WRRL und MSRL umgesetzt werden können.

Die Europäische Kommission hat im Februar 2021 im Er-
gebnis der Verhandlungen des Vertragsverletzungsverfahrens 
(Nr. 2014/2262) auf Grund der nicht ausreichenden Umsetzung 
des Schutzgebietsmanagements der terrestrischen und der marinen 
Gebiete gegen Deutschland Klage beim Europäischen Gerichtshof 
eingereicht (EU-KOM 2021). Je nach Ausgang des Verfahrens ist 
mit auch für Nutzer verbindlicheren Maßnahmen im Rahmen des 
Managements der deutschen Meeresschutzgebiete zu rechnen.

Forderungen der Natur- und Umweltschutzverbände zur Verbes-
serung der Schutzmaßnahmen liegen vor (DUH 2019; WWF 2019). 
Eine systematisch-empirische Analyse, warum und welche Regulie-
rungen von Nutzungen der Meere auch in den Schutzgebieten nur 
sehr langsam bzw. teilweise gar nicht umgesetzt wurden, fehlt aber 
noch. Ursachen dafür sind die komplexen, nicht aufeinander ab-
gestimmten internationalen Regelungen und das Kräfteverhältnis 
zwischen den in den einzelnen Verwaltungsressorts repräsentier-
ten Nutzungs- und Schutzinteressen. Letzteres führt immer wieder 
zu einer langsamen oder unvollständigen rechtlichen Umsetzung 

Abb. 2: Ranger im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wat-
ten meer mit Touristengruppe. (Foto: Adam Schnabler/ 
LKN.SH)

Fig. 2: Ranger of the Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer national 
park guiding tourists.
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von Natur- und Umweltschutzzielen. Große Teile der Bevölkerung 
unterstützen zwar prinzipiell effektive Meeresschutzgebiete (BMU 
2019), da jedoch die Vorteile einer intakten biologischen Vielfalt 
der Meere für die meisten Menschen nicht unmittelbar erfahrbar 
sind, wird die Umsetzung der notwendigen Maßnahmen nur selten 
auch politisch eingefordert.

5.3 Gemeinsame Ziele der Schutzgebietsverwaltungen

Die Schutzgebietsverwaltungen in der Nordsee sollten, um die hier 
vorkommenden Arten und Lebensräume effektiv zu erhalten, einen 
konsistenten Ansatz zum Management von der Hauptdeichlinie 
bis weit in die südliche Nordsee hinein verfolgen. Hierzu bedarf es 
über die unterschiedlichen Zuständigkeiten hinaus konsistenter 
rechtlicher Rahmenbedingungen und Schutzgebietsverwaltungen 
mit einer ausreichenden personellen und finanziellen Ausstattung.

Eine koordinierte formale Zusammenarbeit zwischen den 
Schutzgebietsverwaltungen für das Küstenmeer und für die AWZ 
besteht bisher nicht. Die erprobte Zusammenarbeit der Watten-
meernationalparks untereinander (Abb. 3) und mit den Nachbar-
staaten sollte als Vorbild dienen, um eine effektive Zusammenarbeit 
aller Meeresschutzgebietsverwaltungen an der Nordsee aufzubauen.
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Fig. 3: Meeting of the Nordfriesland national park board.
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